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Männlichen InhaftTeTTen Personen sind während der Transporte 
Handfesseln anzulegen.
Eine Fesselung der Hände auf dem Rücken ist grundsätzlich 
ni ch t« s t a t.tha..ft,,vj edo,ch ~,.d.a.nn.̂.VvOr zuaetmien.,.. tw.fton. diese-.Haörr 
nähme aus Sicherheitsgründen ausdrücklich vom Leiter der 
Abteilung XIV oder vom verantwortlichen Transportoffizier 
angewiesen wurde.
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Weibliche inhaftierte Personen sind während der Transporte 
nicht zu fesseln.
Au f ent ha 1 te während der Transporte,, sq.jrf.ie bei.. Fahrten mit.
G.T.W „unabhängi g, davon , ob i pha jft.i arte Personen fcr.anspor.-. •. 
tiert werden oder nichtsind 6jru n d s ätzlich nicht gestattet.
Auüer bei tech n i schen P annun, Beteiligung an Verkehrsunfäl
len oder verkehrsbedingtem Halten, ist der Transport nur 
zu unterbrechen"bei plötzlich auftretenden lebcnsbsdrohlichen 
Zuständen von transportierten Personen oder Transportoffizie
ren zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe und in Ausnahmefäl
len zur pflichtgemäßen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen 
gemäß § 42 StVO sowie zur Verrichtung der Notdurft inhaftierter 
Personen,

- Tritt während der Transporte eine Situation ein, daß die In
anspruchnahme von Hilfe unumgänglich, ist (technische Defek
te, medizinische Hilfeleistung, Verkehrsunfälle, Angriffe 
auf den Transport u. a.), sind grundsätzlich der Leiter der 
zuständigen Abteilung XIV oder aus Zweckmäßigkeitsgründen 
andere;Dienststellen des Mf S 2ü in formieren . / '• * •
Bei Erfordernis sind Dienststellen bzw. Angehörige dar DVP
Haltung auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes über 
die Aufgaben und Befugnisse der* DVP in die Hilfeleistung 

. ■ einztibeziefven. •' £ ■ '• ..-v :.I

K d n tä kfce’’ zu Pets p neh nic.htsozia1istischer Staaten und West
berlins sind dabei konsequent zu vermeiden.
In Durchsetzung der Dienstanweisung Nr. 2/77 und ihrer Durch
führungsbestimmungen haben die Transportkommandos der Ab
teilungen XIV mit zu gewährleisten, daß Feststellungen über 
Handlungen, Provokationen und andere gegen die Sicherheit 
und Ordnung gerichtete Aktivitäten der Angehörigen der drei 
westlichen MVM/MI dokumentiert und ohne Zeitverzug gemeldet 
werden.
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